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Vorschriften, Normen, technische Regeln, gesetzliche Regelwerke und Erlasse in der jeweils gül-
tigen Fassung. 
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Vorbemerkungen 

Die Erstellung eines BoVEK Kurzkonzeptes nach Ril. 137.0101 ‚Bodenverwertungs- und Entsor-
gungskonzept‘ setzt voraus, dass sich im Baufeld keine Altlastenverdachts- / Kontaminationsflä-
chen mit einer entsprechenden DB-internen Einstufung ≥HK 1.2 (latente oder konkrete Gefahr 
bzw. sofortiger Handlungsbedarf) befinden. Dies wurde durch die entsprechenden Untersuchun-
gen der DB AG im Rahmen des 4-Stufen-Programms Bodensanierung geprüft. 

Im Rahmen des sogenannten BoVEK-Checks wurde seitens des Auftraggebers eine Abfrage der 
Altlastenverdachtsflächen durchgeführt. Diese hat ergeben, dass die Baumaßnahme über ein 
BoVEK Kurzkonzept zu begleiten ist. 

1 Standortbeschreibung 

Sylt liegt im Nordwesten des Bundeslandes Schleswig-Holstein im Landkreis Nordfriesland. 

Der von den Planungen betroffene Abschnitt der Strecke 1210 befindet sich auf dem CR.R-Stand-
ort 5001 (Westerland). Die Strecke ist von Klanxbüll bis Morsum zweigleisig, von Morsum bis 
Westerland (Sylt) eingleisig. Der gesamte Streckenabschnitt ist nicht elektrifiziert. Von Mor-
sum bis Westerland beträgt die Streckennetzgeschwindigkeit 100 km/h. Auf der gesamten 
Strecke findet Mischverkehr (Personen- und Güterzüge) statt. 

Lage im Netz: 

Station:     Bf Westerland (Sylt) 

CR.R-Standort:   5001 

Strecke:     1210 Elmshorn - Westerland 

Bahn-km:    235,9+71 – 237,6+17 

Bundesland:    Schleswig-Holstein 

Landkreis:    Nordfriesland 

 

 
Abbildung 1: Lage im Netz (Quelle: [U7]) 
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Geologische und hydrogeologische Situation 

Die geologische Schichtung am Standort Sylt ist wie folgt zu charakterisieren: 

Über marinen Schluffen und Tonen des Tertiärs, oberes Miozän und hangenden Feinsanden des 
unteren Pliozäns schalten sich in Tiefen von etwa 70 – 80m u NN helle Sande des Oberpliozäns 
ein. Diese, als Kaolinsande bezeichneten, hellgelben bis weißen Sedimente sind vereinzelt mit 
geringmächtigen Tonen durchsetzt. Die Kaolinsande sind über die ganze Insel Sylt verbreitet und 
werden von Schmelzwassersanden sowie Geschiebedecksanden und -lehmen der Saalekaltzeit 
überdeckt.  

Den südlichen Teil des Westerländer Geestkerns bilden vor allem sandige pleistozäne Sedi-
mente. Diese stehen vielfach in direktem Kontakt mit den unterlagernden Kaolinsanden. Verein-
zelt können auch geringmächtige Geschiebelehme bzw. -mergel die Basis der eiszeitlichen Ab-
lagerungen bilden.  

Nach Süden hin tauchen diese Ablagerungen unter marine Sedimente der Nacheiszeit ab. Im 
Projektgebiet handelt es sich hierbei um schluffig – tonige und humose Kleie. Von Süden her 
durch die Nordsee aufgeschlickte Kleie haben im Bereich der Ausläufer kleiner Rinnen die dort 
vorkommenden Torfe überdeckt. Am Morsum Kliff sind im Bereich einer Stauchzone miozäne 
und pliozäne Tertiärtone und -sande aufgeschuppt und mit der hier anstehenden Saalezeitlichen 
Grundmoräne verformt [U2]. 

Die gesamte Grundwasserneubildung der Insel erfolgt aus den Niederschlägen. In Abhängigkeit 
von der großflächig hohen Sickerfähigkeit des Bodens erfolgt ein schneller Übertritt des Sicker-
wassers in den Grundwasserleiter. Die oben genannten sandigen eiszeitlichen Ablagerungen und 
die tertiären Kaolinsande bilden zusammen diesen mehr als 90 m mächtigen zusammenhängen-
den Grundwasserleiter. Der Grundwassserflurabstand liegt im Schnitt bei etwa 2,5 – 3,5 m u. 
GOK. 

Lage zu Schutzgebieten 

Die Insel Sylt befindet sich im Nationalpark ‚Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer‘. Gemäß einer 
Recherche im Informationssystem DBImm-Maps sind im näheren Umfeld des beplanten Stre-
ckenabschnitts ein Landschaftsschutzgebiet (LSG), ein Trinkwasserschutzgebiet (WSG) und ein 
Flora-Fauna-Habitat (FFH)ausgewiesen. Diese sind nachfolgend aufgeführt: 

LSG Morsum (sh_54-NF-10); östlich der Ortschaft Morsum und nördlich des Streckenabschnitts 
Morsum-Keitum. 

WSG: Trinkwassergewinnungsgebiet Inselkern Sylt (WSG Stufe III); nördlich des Streckenab-
schnitts Keitum – Westerland. 

FFH: Küstenlandschaft Ost-Sylt (DE1116391); nördlich des Streckenabschnitts Morsum-Keitum 
und nördlich von Westerland. 

2 Beschreibung der Baumaßnahme 

Gegenstand des vorliegenden BoVEK-Kurzkonzepts ist die Verlängerung des Stumpfgleises 128 
(alt 108) im Bf Westerland. Die Maßnahme ist ein Teilprojekt des Vorhabens ESTW Westerland 
(2. Baustufe). 

Das Stumpfgleis 128 (alt 108) kann bislang mit einer Nutzlänge von 536 Metern nur 3 Auto-
zuggruppen (3 x 138 m = 414 m) und eine Lokomotive aufnehmen. Dies schränkt die Abstellka-
pazitäten im Bahnhof Westerland ein und macht zur Abstellung bzw. Zugbildung zusätzliche 
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Rangierfahrten erforderlich, um die Wagengruppen eines gewöhnlichen Autozuges (bestehend 
aus 4 Gruppen) auf verschiedene Abstellgleise aufzuteilen. Vor dem Hintergrund des gestiege-
nen Autozugaufkommens und der überlasteten Schienenstrecke sind die bisherigen Abstellkapa-
zitäten daher nicht ausreichend [U7].  

Die Verlängerung des Stumpfgleises 128 (alt 108) auf 600 Meter Nutzlänge (45 Meter Gleisver-
längerung + 19 Meter durch geänderte Signalstandorte) soll die Situation erheblich verbessern, 
da so vier Wagengruppen (552 m) zzgl. Lok in dem Gleis Platz finden und keine zusätzlichen 
Rangierfahrten erforderlich werden [U7]. 

3 Beschreibung bereits vorhandener umweltrelevanter Unterlagen 

3.1 4-Stufen-Programm „Ökologische Altlasten“ der DB AG 

Entsprechend ihrer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Gefahrenabwehr gemäß § 4 Abs. 3 
BBodSchG hat die DB AG die Aufgabe ihre Flächen so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 
entstehen. Im Rahmen des sogenannten 4-Stufen-Programms „Ökologische Altlasten“ hat das 
‚Kundenteam Altlasten-/ Entsorgungsmanagement Region Nord‘ (CR.R O51) die Aufgabe, sämt-
liche Aktivitäten zur Erfassung, Untersuchung und Sanierung von Altlasten, altlastverdächtigen 
Flächen, Verdachtsflächen und schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des Bundesboden-
schutzgesetzes (BBodSchG) durchzuführen.  

Im Zuge des 4-Stufen-Programms wurde der Standort „5001 Westerland“, dem das Planungsvor-
haben räumlich zuzuordnen ist, über die in Tabelle 1 aufgeführten altlastentechnischen Untersu-
chungen bewertet. 

Tabelle 1: Untersuchungen im Zuge des 4-Stufen-Programms "Ökologische Altlasten", Standort 5001 Westerland 

 Gutachten: Autor: Datum: 

Historische Erkundung [U1]: 
Historische Erkundung, Schleswig-
Holstein, Landkreis Nordfriesland, 

5001 Westerland 

Dr. Köhler &        
Dr. Pommerening, 

Harsum 
10.06.1998 

Orientierende Untersuchung [U2]: 
Orientierende Untersuchung, 

Schleswig-Holstein, Landkreis Nord-
friesland, 5001 Westerland 

Umwelt Ingenieur 
Consult, Kiel 

01.10.2001 

Detailuntersuchung [U3] 
Detailuntersuchung, Schleswig-Hol-

stein, Landkreis Nordfriesland, 
Standort 5001 Westerland 

Ifu GmbH, Stendal 16.01.2004 

Ergänzende Detailuntersuchung / 
Gefährdungsabschätzung [U4] 

Stufe IIa, Gefährdungsabschätzung; 
KF 37, Tanklager Knudsen; Standort 

5001 Westerland 

Dipl.-Ing. Mücke 
GmbH, Bad 
Schwartau 

09.01.2004 

Ergänzende Detailuntersuchung / 
Gefährdungsabschätzung [U5] 

Stufe IIa, Gefährdungsabschätzung; 
KF 38, Tanklager Hake; Standort 

5001 Westerland 

Dipl.-Ing. Mücke 
GmbH, Bad 
Schwartau 

09.01.2004 

Die in Tabelle 2 aufgeführte Altlastenverdachtsfläche 003 (Lokunfall 1990) liegt im östlichen Be-
reich des Planungsvorhabens „Stumpfgleis 128“. Die Verdachtsfläche weist jedoch gem. [U2] für 
das Planungsvorhaben keine Relevanz auf, da hier unmittelbar im Anschluss an den Lokunfall 
ein lokaler Bodenaustausch vorgenommen wurde [U2]. In [U2] wurde die Verdachtsfläche noch 
einmal untersucht und, nachdem keine Bodenkontaminationen mehr nachgewiesen wurden, aus 
dem Altlastenverdacht entlassen. 
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Tabelle 2: ALVF/KF im Bereich des Planungsvorhabens am Standort 5001 Westerland 

ALVF/KF 
Nummer. 

ALVF/KF 
Bezeichnung 

Einstufungen* 
(gem. Handbuch) 

003 Lokunfall 1990 HK 0 

* : Einstufung vgl. Anl. 4 

3.2 Abfalltechnische Voruntersuchungen und Ergebnisse 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen für die Oberbau- und Tiefbaumaßnahmen zur geplan-
ten Gleisverlängerung des Gleises 128 von km 235,988 – km 236,079 wurden im Rahmen der 
geotechnischen Erkundungen zwei Sondierbohrungen (BS 5 und BS 5a) und eine schwere 
Rammsondierung abgeteuft [U6]. Die Lage der Sondierungsansatzpunkte ist dem Lageplan in 
Anlage 2 zu entnehmen. 

Eine sandige Auffüllung mit Schotter- und Ziegelbeimengungen wurde bis in eine Tiefe von bis 
zu 1,2 m (BS 5a) erschlossen. Darunter folgte in der Sondierung BS 5a bis 2,2 m ein stark orga-
nischer Marschboden von weicher Konsistenz. Unterhalb der Auffüllung bzw. dem Marschboden 
sind Fein- bis Mittelsande bis zu den Endteufen in 5 m Tiefe vorhanden. Der unterhalb des 
Marschbodens anstehende Sand im Bereich der Sondierung BS 5a ist gemäß den ausgeführten 
schweren Rammsondierungen entsprechend der festgestellten Schlagzahlen vorwiegend mittel-
dicht gelagert. Der gewachsene Sand im Bereich der Sondierung BS 5 ist vorwiegend dicht ge-
lagert [U6]. 

Aus den Sondierungen BS 5 und BS 5a wurden Bodenproben entnommen und tiefenorientiert zu 
drei Bodenmischproben vereinigt. Die Bodenmischproben wurden gemäß der Parameterliste der 
LAGA TR Boden (2004) untersucht. Bahntypische Herbizide wurden nicht untersucht. Die abfall-
rechtliche Einstufung der relevanten Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 3 aufgeführt. Der 
Labor-Prüfbericht befindet sich in Anlage 3. 

Tabelle 3: Abfallrechtliche Einstufung der Untersuchungsergebnisse der Bodenuntersuchungen [U6] 

Misch-
probenbe-
zeichnung 

Entnah-
metiefe  
[m u. OK] 

Bodenart / 
Aushubmate-
rial 

Einstufungsrelevante Un-
tersuchungsergebnisse 

Abfallrechtli-
che Einstufung 
gem. LAGA 

AVV-Schlüssel-
nummer 

MP 1 0,00 - 0,35 
Humose        

Auffüllung 

TOC: 2,0 % 

(Kupfer: 21 mg/kg / Z1) 
Z 2 17 05 04 

MP 2 0,35 - 1,20 
Sandige        

Auffüllung 
TOC: 0,52 % Z 1.1 17 05 04 

MP 3 1,20 – 5,00 
Gewachsener 

Sand 
- Z 0 17 05 04 

4 Entsorgungskonzept 

Bei der Erstellung des Entsorgungskonzeptes ist nach dem Grundsatz „Verwertung geht vor Be-
seitigung“ zu verfahren.  

Eine Zusammenfassung der in der Bauabwicklung anfallenden Abfälle ist der Anlage 1 (Entsor-
gungskonzept) zu entnehmen. Diese stellt in tabellarischer Form alle zur Entsorgung anstehen-
den Materialien dar. Dabei ist darauf zu achten, dass es sich gemäß § 3 (1) KrWG nur dann um 
Abfall handelt, wenn sich der Erzeuger der Materialien entledigt, entledigen will bzw. entledigen 
muss (beispielweise aufgrund hoher Schadstoffgehalte). 
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4.1 Beschreibung anfallender Abfälle 

Abfalltechnische Voruntersuchungen liegen im gegenwärtigen Planungsstand nur zum Teil vor. 

Im Zuge der baubegleitenden Abfalldeklaration müssen noch Laboruntersuchungen vorgenom-
men werden, die Parameterumfänge sind im Abschnitt 4.2.1 aufgeführt. 

Für die Entsorgung von quantitativer Bedeutung sind vsl. Bodenaushub, Altschotter, Beton-
schwellen Schienen. 

Im Rahmen der GP wurde dem Kundenteam Altlasten-/ Entsorgungsmanagement seitens der 
Projektleitung eine Massenschätzung der zu erwartenden Abfälle zugearbeitet [U8]. In Tabelle 4 
werden die Massenschätzungen der anfallenden Abfälle den entsprechenden AVV-Abfallschlüs-
selnummern zugeordnet. Bei einer Wiederverwertung von Abfällen (bspw. Betonschwellen, Aus-
hubboden) würden sich die in Tab. 4 aufgeführten Massen entsprechend verringern. 

Tabelle 4: Einteilung der Aushubmassen und Rückbaumaterialien nach AVV Schlüsselnummern und Anfallmengen 

Herkunft Abfallbezeichnung AVV-Schlüsselnr. Menge 

Rückbau u. Neubau Gleis Oberboden 17 05 04 155 t 

Rückbau Gleis Bodenaushub 17 05 04 240 t 

Rückbau Gleis Altschotter 17 05 07* / -08 191 t 

Rückbau Gleis Betonschwellen 17 01 01 82 Stk 

Rückbau Gleis Schienen (2 x 53 m) 17 04 05 106 m 

4.2 Verwertung / Entsorgung 

4.2.1 Abfalldeklaration 

Die Abfalldeklaration erfolgt im Zuge der Baumaßnahme. Alle anfallenden Aushub- und Abbruch-
materialien sind dafür in sortenreinen Haufwerken, bis max. 500 m³, bzw. 1.000 t auf der Bereit-
stellungsfläche temporär bereitzustellen. Die Bewertung ist, angelehnt an die LAGA PN 98 über 
mindestens eine Mischprobe pro Haufwerk durchzuführen. Materialien mit organoleptischen Auf-
fälligkeiten sind strikt voneinander getrennt bereitzustellen. 

Die abfallrechtliche Bewertung (Deklaration) erfolgt materialspezifisch. Die Untersuchungsum-
fänge sind den entsprechenden Rechtsverordnungen zu entnehmen. 

Der Parameterumfang zur Deklaration weiterer Aushub- und Abbruchmaterialien ergibt sich aus 
den folgenden Regelwerken: 

 Bodenaushub ist entsprechend der LAGA TR Boden (2004) zu bewerten. Entsprechend 
der Zulassung der jeweiligen Deponie oder Verwertungsanlage kann der Entsorger einen 
erweiterten Untersuchungsumfang gem. DepV verlangen. 

 Altschotter ist gemäß LAGA (2004), Ril 880 4010 und der DB-internen technischen Mittei-
lung „TM 2012-049 I.NVT 4“ zu bewerten. 

 Auf Verlangen der Abfallbehörden und/oder der Entsorger sind ggf. auch Analysen auf 
bahntypische Herbizide durchzuführen. 
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4.2.2 Verwertung im Bauvorhaben 

Die Möglichkeit einer baustelleninternen Verwertung wird geprüft. Eine abschließende Entschei-
dung hierüber kann in der Regel erst in der Ausführungsplanung getroffen werden. 

4.2.3 Transport 

Im Allgemeinen ist ein Abtransport von Abfällen mittels Bahnwaggons nur in Ganzzügen wirt-
schaftlich, da der Transportpreis für Einzelwaggons ein Mehrfaches des LKW-Preises ausmacht. 
Bei Bahntransport sind zudem längere Anmeldefristen zu beachten. Die Standzeiten auf der Bau-
stelle dürfen i.d.R. 24 Stunden nicht übersteigen, ansonsten entstehen zusätzliche Kosten. Ein 
Gleisanschluss beim Entsorger ist zwingend erforderlich.  

In der Regel wird der Abtransport daher mittels LKW erfolgen. Dies schließt aber nicht aus, dass 
der Quertransport im Baufeld mit Zwei-Wege-Fahrzeugen oder Schienenfahrzeugen erfolgt. Der 
Umschlag erfolgt dann auf den Bereitstellungsflächen. 

4.2.4 Interne Verwertung im DB Konzern 

Für Oberbaumaterialien und Material aus dem Rückbau der Bahn-Infrastruktur gibt es im DB 
Konzern festgelegte Entsorgungswege. 

Unbelasteter Altschotter (siehe Altschotterrichtlinie Ril 880.4010) ist nach entsprechender Aufbe-
reitung wieder im Oberbau einsetzbar. Abgesiebte Feinanteile bzw. gebrochene Grobschotter 
können als Unterbau im Gleis-, Straßen- und Wegebau verwendet werden, sofern diese nach 
Analytik dazu geeignet sind. Höher belasteter Altschotter kann auf entsprechend zugelassenen 
Deponien als Ausgleichsschicht verwertet werden. Verbleibende Reststoffe mit stark erhöhten 
Belastungen (Überschreitung des Z2-Wertes gem. LAGA) sind nicht weiter zu verwenden und 
müssen entsorgt werden. 

Ausgebaute LST- und TK-Materialien werden i.d.R. bahnintern wiederverwertet oder entsorgt. 
Auch Metall- und Kabelabfälle verbleiben i.d.R. im Besitz der DB AG bzw. werden über DB-
Resale im Auftrag der Bahn verwertet/entsorgt (www.dbresale.com). 

4.2.5 Sonstige Verwertung 

Bodenmaterial der LAGA-Einbauklassen 0 und 1.1 ist nahezu uneingeschränkt, Material der Ein-
bauklassen 1.2 und 2 eingeschränkt verwendbar. Dabei ist darauf zu achten, dass insbesondere 
Boden der Einbauklasse 2 nur unter bestimmten technischen Sicherungsmaßnahmen wiederver-
wendet werden darf. Details hierzu enthalten die technischen Regeln der LAGA TR Boden (2004). 

Beton und Bauschutt der LAGA-Einbauklassen 0 und 1.1 ist bei technischer Eignung uneinge-
schränkt verwertbar. Bauschutt der Einbauklassen 1.2 und 2 ist bedingt wieder einbaubar. Details 
hierzu enthalten die technischen Regeln der LAGA M 20 (1997). 

Bauschutt und Böden, deren Schadstoffgehalte/-konzentrationen den Z2-Wert der LAGA über-
schreiten sind unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Deponiesanierungen als Füllmaterial 
oder zur Stabilisation einsetzbar. Dies ist rechtlich als Verwertung anzusehen, da dadurch unbe-
lastetes Material eingespart wird. Weil es sich nicht um eine Beseitigung handelt, entfällt u.U. die 
Andienungsverpflichtung, jedoch muss eine behördliche Genehmigung eingeholt werden. 

4.3 Bereitstellungsflächen 

Die Abfälle werden auf der Baustelle (bzw. auf geeigneten Bereitstellungflächen) in der Regel in 
Haufwerken oder Containern gelagert und für die Entsorgung bereitgestellt. Hierbei ist auf eine 
sortenreine Trennung der Abfälle zu achten. Offensichtlich belastetes Material ist von 
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unbelastetem zu trennen. Grundsätzlich werden Bereitstellungsflächen für die Lagerung von ex-
tern angelieferten oder im Zuge der Bauarbeiten ausgehobenen bzw. abgebrochenen Materials 
benötigt. Weiterhin soll hier die Beprobung (Deklarationsanalytik) ermöglicht werden. 

Bei der Anlage von Bereitstellungsflächen sind die nachfolgenden Aspekte zu beachten: 

 Der Untergrund der Lagerflächen ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abdeckung mit 
Folien / Recyclingmaterial) gegen eine Vermischung mit dem auflagernden Material zu 
schützen.  

 Abdeckung aller gefährlichen Abfälle zum Schutz gegen Auswaschen durch Nieder-
schlagswasser sowie gegen Staubverwehung (Abbildung 2).  

 Sicherung der Bereitstellungsflächen gegen unbefugtes Betreten durch Einzäunung und 
ggf. Überwachung. 

 Die Größe der einzelnen Haufwerke sollte 500 m³ / 1.000 t nicht übersteigen.  

 

Abbildung 2: Systemskizze Haufwerkssicherung auf Bereitstellungsflächen 

Für die voraussichtlich anfallenden Aushub- und Abbruchmaterialien (Schüttgut) ergibt sich der 
in Tabelle 5 angegebene Lagerplatzbedarf (Berechnungsgrundlage: Lagerung von 1,6 m3 Schütt-
gut pro m2 Lagerfläche). Zuzüglich hierzu sind Lagerflächen für Betonschwellen, Schienen und 
ggf. für andere Bauabfälle, die in Containern bereitgestellt werden, vorzusehen. 

Tabelle 5: Lagerplatzbedarf auf Bereitstellungsflächen 

 
Massen Lagerfläche 

[m³] m² 

Oberboden 90 55 

Bodenaushub 140 88 

Altschotter 106 66 

 Gesamt 209 

4.4 Elektronisches Abfallnachweisverfahren (eANV) 

Gefährliche Abfälle unterliegen dem elektronischen Nachweisverfahren. Der Abfallerzeuger hat 
Entsorgungsnachweise bzw. vereinfachte Entsorgungsnachweise zu beantragen. Für die Entsor-
gung sind Begleitscheine bzw. Registerbelege zu erstellen. Zur Erleichterung der Kontrolle bzw. 
der Abrechnung ist im DB Konzern das eANV auch für nicht gefährliche Abfälle vorgesehen. Alle 
entsorgten Materialien sind in einer Abfallbilanz darzustellen. 

Werden Abfälle am Anfallsort als gefährlich eingestuft, so bleiben sie bei einem Transport in ein 
anderes Bundesland auch dann gefährlich, wenn dort evtl. andere Einstufungskriterien gelten. 
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4.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen 

Aus den durchgeführten Untersuchungen geht hervor, dass Arbeiten in kontaminierten Bereichen 
nicht zu erwarten sind.  

Beim Umgang mit Bodenaushub, Bauschutt und Oberbaustoffen (Schotter, Schienen, Schwellen) 
ist das Gefahrenpotential für Menschen durch inhalative Aufnahme bei Auswehen von Feinantei-
len generell als gering anzusehen. Es sind deshalb keine aufwändigen technischen, organisato-
rischen und persönlichen Schutzmaßnahmen erforderlich. Der Kontakt der Beschäftigten mit kon-
taminiertem Material ist zu vermeiden. Eine vermehrte Staubbildung durch die Arbeiten ist durch 
geeignete Maßnahmen (z.B. Benetzen mit Wasser) zu unterbinden. Die Aufstellung eines spezi-
ellen Arbeits- und Gesundheitsplans ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht notwendig. 

Arbeiten in kontaminierten Bereichen sind grundsätzlich entsprechend der DGUV Regel 101-004 
„Kontaminierte Bereiche“ (früher: BG-Richtlinie 128 „Kontaminierte Bereiche“) bzw. TRGS 524 
„Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen“ auszuführen.  

Arbeiten mehrere Auftragnehmer, gegebenenfalls auch deren Subunternehmer zeitgleich, ist 
durch den Auftraggeber ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) einzuset-
zen. 

5 Bewertung / Defizitanalyse 

Reichen die vorhandenen Informationen für die Entsorgung aus? Ja ☐   Nein ☒ 

 Folgenmaßnahmen: 

 Ist ein BoVEK Prozess erforderlich     Ja ☐   Nein ☒  

 Sind andere Untersuchungen erforderlich?   Ja ☒   Nein ☐ 

Beschreibung der erforderlichen Untersuchungen:   

Deklarationsanalysen  ☒ 

6 Hinweise Mantelverordnung 

Mit der Mantelverordnung sollen eine Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mine-
ralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken (Ersatzbaustoffverordnung, EBV) ein- ge-
führt, die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) neu gefasst sowie die De-
ponieverordnung (DepV) und die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) geändert werden. 

Nach einem langjährigen Beratungs- und Erarbeitungsprozess unter Federführung des Bundes-
Umweltministeriums wurde die Mantelverordnung am 25.06.2021 im Bundesrat verabschiedet 
und am 16.07.2021 BGBl veröffentlicht. 

Die Mantelverordnung tritt am 01.08.2023 in Kraft, dies gilt für die EBV und BBodSchV. 

Es werden sich vsl. die in Tabelle 6 aufgeführten gravierenden Änderungen bzgl. des Boden- 
und Abfallmanagements ergeben. 
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Tabelle 6: Voraussichtliche Auswirkungen aus der neuen Mantelverordnung 

Beschreibung Auswirkungen 

Neue Untersuchungsregeln Erhöhter Aufwand bei Deklarationsanalytik, längere Zwischenlagerung von Abfäl-
len bis zur Abfuhr -> Erhöhung von Kosten, Zeit, ggf. höherer Platzbedarf 

Neue Einbauwerte /-regeln Strengere Einbauregeln, Einschränkungen bei den Verwertungsmöglichkeiten 

-> Notwendigkeit der Entsorgung, Kostensteigerung 

Zusätzliche Dokumentati- 
ons- und Überwachungs-
pflichten 

Zusätzlicher Verwaltungs- und Überwachungsaufwand 

-> Kostensteigerung 

 

Das vorliegende BoVEK-Konzept basiert auf den aktuell noch gültigen Rechtsgrundlagen. Aktuell 
besteht seitens der DB AG noch kein abgestimmtes Vorgehen zum Umgang mit den Änderun-
gen, die sich aus der Mantelverordnung ergeben. 

Bei Inkrafttreten der Mantelverordnung vor oder während der Bauausführung ist das vorliegende 
BoVEK-Konzept ggf. zu überarbeiten und den neuen Rechtsgrundlagen anzupassen. Im Rah-
men der Ausschreibung der Entsorgungsleistungen sind insbesondere die notwendigen Abfall-
untersuchungen und Entsorgungspositionen den neuen Erfordernissen anzupassen. 

 

Hannover, 04.03.2022 

 

 

i.A.            i.A. 

……………………..…………………….          ………………………………….……… 

Unterschrift Fachplaner (CR.R O51)      Unterschrift Fachplaner (CR.R O51)  
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2. Lageplan der Sondierungsansatzpunkte in [U6] 

3. Prüfbericht der Laboruntersuchungen 

4. Erläuterung der „Handlungskategorien“ und „Gefahrenklassen“ des 4 Stufen-Programms 
„Ökologische Altlasten“ 

5. Auszug aus der AVV  

6. Abkürzungen 



Projekt: ESTW Westerland, Str. 1210, Verlängerung Stumpfgleis 128           BoVEK Kurzkonzept 

 

Deutsche Bahn AG / DB Immobilien / Kundenteam Altlasten-/Entsorgungsmanagement (CR.R O51)   

Anlage 1: Tabellarisches Entsorgungskonzept 
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Zuordnung der 
Materialen für 
den Fall der 
Entsorgung 

Liegt ein 
Entsor-

gungsnach-
weis vor? 

AVV-Nr. EN VN 

Oberboden nein 155 t evtl. x nein nein ja 17 05 04 nein nein 

Bodenaushub ja 240 t nein x nein nein ja 17 05 04 nein nein 

Altschotter nein 191 t k. A. x evtl. 
unbe-
kannt 

ja 
17 05 07* /     
17 05 08 

nein nein 

Betonschwellen nein 82 Stk. k. A. x nein nein ja 17 01 01 nein nein 

Schienen - 106 m nein x nein nein nein 17 04 05 - - 

* gefährlicher Abfall
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Anlage 2: 

Lageplan der Sondierungsansatzpunkte aus [U6] 
  





Projekt: ESTW Westerland, Str. 1210, Verlängerung Stumpfgleis 128 BoVEK Kurzkonzept 

 

 

 

Deutsche Bahn AG / DB Immobilien / Kundenteam Altlasten-/Entsorgungsmanagement (CR.R O51)   

Anlage 3: 

Prüfbericht der Laboruntersuchungen  
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Anlage 4: 

Erläuterung der „Handlungskategorien“ und „Gefahrenklassen“ 
des 4 Stufen-Programms „Ökologische Altlasten“ 

Die folgenden Handlungskategorien und Gefahrenklassen wurden im Rahmen der Altlastenbear-
beitung bei der Deutschen Bahn AG festgelegt. Dabei dient Stufe I der Ersterfassung, Stufe II der 
Gefährdungsabschätzung von Altlastenflächen. Finden in den genannten Bereichen Tiefbauar-
beiten statt oder werden die Flächen anderweitig genutzt, so sind nachfolgende Hinweise zu be-
achten, die sich aus der Einstufungsdefinition ergeben: 

Auf dem Beweisniveau der Stufe I / Historische Erkundung (HE): 

 VK S  

Verdachtskategorie Stark – Hoher Handlungsbedarf 

 VK M 

Verdachtskategorie Mittel – Mittlerer Handlungsbedarf 

 VK G 

Verdachtskategorie Gering – Geringer oder kein Handlungsbedarf 

Diese Verdachtskategorien finden ihre Entsprechung in den Bewertungsklassen der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV): 

So stellen die Verdachtskategorien Mittel und Stark hinreichende Anhaltspunkte im Sinne der 
BBodSchV § 3 Abs. 3 dar, die eine Orientierende Untersuchung begründen, während mit der 
Verdachtskategorie Gering ein möglicher Anfangsverdacht ausgeräumt ist bzw. keine An-
haltpunkte gem. BBodSchV § 3 Abs. 1 vorliegen, die weitere Untersuchungen begründen. 

Auf dem Beweisniveau der Stufe IIa / Orientierende Untersuchung (OU): 

 HK 0 

Altlastenverdacht nicht bestätigt. Keine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung. Entlassung aus dem Altlastenverdacht. 

 HK 1.1 

Latente Gefahr: Kontamination festgestellt. Keine Handlungserfordernis zur Abwehr von 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, da ein Schadenseintritt bei unver-
änderter Nutzung nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

Im Fall von Eingriffen in den Untergrund ist der dabei anfallende kontaminierte Bodenaus-
hub / Bauschutt voraussichtlich recycelbar oder beschränkt wiedereinbaufähig. 

Als Kriterium gelten die sogenannten Zuordnungswerte der LAGA (2004): Zuordnungs-
wert ≤Z2. 

 HK 1.2 

Kontamination im Sinne einer latenten Gefährdung festgestellt. Keine Handlungserforder-
nis zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gegeben, da ein 
Schadenseintritt bei unveränderter Nutzung nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist.  

Im Fall von Eingriffen in den Untergrund ist der dabei anfallende kontaminierte Bodenaus-
hub voraussichtlich nicht recycelbar oder beschränkt wiedereinbaufähig, sondern behand-
lungsbedürftig- bzw. deponierungsbedürftig.  

Als Kriterium gelten die sogenannten Zuordnungswerte für Einbauklassen von minerali-
schen Reststoffen und Abfällen der LAGA (1997).  (LAGA Zuordnungswert >Z2) 
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 HK 2 

Kontamination im Sinne einer konkreten Gefährdung festgestellt. Es besteht Handlungs-
bedarf zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, da ein Scha-
denseintritt mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

 HK 3 

Kontamination im Sinne einer akuten Gefährdung festgestellt. Es besteht sofortiger Hand-
lungsbedarf zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ein 
Schaden ist bereits eingetreten oder der Eintritt steht unmittelbar bevor. 

Auf dem Beweisniveau der Stufe IIb / Detailuntersuchung (DU): 

 GK 0 

Altlastenverdacht nicht bestätigt. Keine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung. Entlassung aus dem Altlastenverdacht. 

 GK 1.1 

Kontamination im Sinne einer latenten Gefährdung festgestellt. Keine Handlungserforder-
nis zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gegeben, da 
Schadenseintritt bei unveränderter Nutzung nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist. 

Im Fall von Eingriffen in den Untergrund ist der dabei anfallende kontaminierte Bodenaus-
hub/Bauschutt voraussichtlich recycelbar oder beschränkt wiedereinbaufähig. Als Krite-
rium gelten die sogenannten Zuordnungswerte für Einbauklassen von mineralischen 
Reststoffen und Abfällen der LAGA (1997): Zuordnungswert ≤ Z 2. 

 GK 1.2 

Kontamination im Sinne einer latenten Gefährdung festgestellt. Keine Handlungserforder-
nis zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gegeben, da 
Schadenseintritt bei unveränderter Nutzung nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zu erwar-
ten ist. 

Im Fall von Eingriffen in den Untergrund ist der dabei anfallende kontaminierte Bodenaus-
hub/Bauschutt voraussichtlich nicht recycelbar oder beschränkt wiedereinbaufähig, son-
dern behandlungs- bzw. deponiebedürftig. Als Kriterium gelten die sogenannten Zuord-
nungswerte der LAGA (1997): Zuordnungswert Z2. 

 GK 2 

Kontamination im Sinne einer konkreten Gefährdung festgestellt. Handlungsbedarf zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Schadenseintritt mit 
großer Wahrscheinlichkeit. 

 GK 3 

Kontamination im Sinne einer akuten Gefährdung festgestellt. Sofortiger Handlungsbedarf 
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Schaden bereits 
eingetreten oder Eintritt unmittelbar bevorstehend.
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Anlage 5: 

Auszug aus der AVV 

 

Abfallschlüssel-
nummer 

Abfallbezeichnung Einstufung 

17 
BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESLICH 
AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN) 

 

17 01 Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik  

17 01 01 Beton  

17 01 02 Ziegel  

17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik  

17 01 06* 
Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Zie-
geln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

Gefährlicher Abfall 

17 01 07 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen 

 

17 02 Holz, Glas und Kunststoff  

17 02 01 Holz  

17 02 02 Glas  

17 02 03 Kunststoff  

17 02 04* 
Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten 
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

Gefährlicher Abfall 

17 03 Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte  

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische Gefährlicher Abfall 

17 03 02 
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
03 01 fallen 

 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte Gefährlicher Abfall 

17 04 Metalle (einschließlich Legierungen)  

17 04 05 Eisen und Stahl  

17 04 07 gemischte Metalle  

17 04 10* 
Kabel , die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe 
enthalten 

 

17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen  

17 05 
Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten 
Standorten), Steine und Baggergut 

 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten Gefährlicher Abfall 

17 05 04 
Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
05 03 fallen 

 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält Gefährlicher Abfall 

17 05 08 
Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 
fällt 

 

17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe  

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält Gefährlicher Abfall 
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Abfallschlüssel-
nummer 

Abfallbezeichnung Einstufung 

17 06 03* 
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen be-
steht oder solche Stoffe enthält 

Gefährlicher Abfall 

17 06 04 
Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 
01 und 17 06 03 fällt 

 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe Gefährlicher Abfall 

17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle  

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

 

17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z. Bsp. PCB-
haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf 
Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige 
Kondensatoren) 

gefährlicher Abfall 

17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte 
Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten 

gefährlicher Abfall 
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Anlage 6: 

Abkürzungen 

ALVF  Altlastenverdachtsflächen 

AMPA  Aminomethylphosphonsäure 

AT4-Test Laboruntersuchung zur Bestimmung der Atmungsaktivität des Bodens 

ATVU  abfalltechnische Voruntersuchungen 

AVV  Abfallverzeichnis-Verordnung 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 

BBodSchV Bundes-Bodenschutzverordnung 

Bf   Bahnhof 

BG   Bestimmungsgrenze 

BoVEK  Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (gem. DB Richtlinie 809) 

DeklaA  Deklarationsanalytik 

DIN   Deutsches Institut für Normung 

DepV  Deponieverordnung 

DU   Detailuntersuchung 

eANV  elektronisches Abfallnachweisverfahren 

EOX  Extrahierbare organisch gebundene Halogene 

EPA  Environmental Protection Agency (US) 

ESTW  Elektronisches Stellwerk 

gA   Gefährlicher Abfall 

GOK  Geländeoberkante 

HE   Historische Erkundung 

HK   Handlungskategorie 

KrWG  Kreislaufwirtschaftsgesetz (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und   
   Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfälle) 

LAGA  Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

LSG  Landschaftsschutzgebiet 

MP   Mischprobe 

MKW  Mineralölkohlenwasserstoffe 

ngA   nicht gefährlicher Abfall 

NMU  Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

NSG  Naturschutzgebiet 

OU   Orientierende Untersuchung 

PAK Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe, i.d.R. die 16 Einzelsubstanzen 
nach EPA 

PCB  Polychlorierte Biphenyle, i.d.R. die 7 Kongenere nach Ballschmitter 

PSM  Pflanzenschutzmittel (Herbizide) 
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Ril.   Richtlinie der DB AG 

SM   Schwermetalle (Hg, As, Cr, Pb, Cd, Zn, Ni, Cu) 

SO   Schienenoberkante 

SPNV  Schienenpersonennahverkehr 

TOC  Total organic carbon 

TR   Technisches Regelwerk 

TEN  Transeuropäisches Netz 

TS   Trockensubstanz 

VF   Verdachtsfläche 

VST  Verkehrsstation 

WSG  Wasserschutzgebiet 

Z   Zuordnungswert 
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